
 

 
 
 

Preisblatt 
Gültig ab 1. Januar 2024 

 
 
 

Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltskunden in der Niederspannung 
(für Kunden im Netzgebiet der Technische Werke Naumburg GmbH) 

 
 
 

 

Gültig ab  Grundpreis pro Jahr* 
netto 

Energiepreis 
pro kWh * 

netto 

  

01.01.2024 

 
 

1.400,00 Euro 

 
 

32,16 Cent 
 

 
 
 

 
 
 
 

*Die Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.  
 
 

Die angegebenen Preise erhöhen sich um die von den Technischen Werken an den zuständigen Netzbetreiber bzw. 
Messstellenbetreiber abzuführenden Netznutzungsentgelte bzw. Messstellenbetriebskosten in der jeweils geltenden 
Höhe. Die entsprechend gültigen Preisblätter sind auf der Internetseite des Netzbetreibers bzw. 
Messstellenbetreibers veröffentlicht. Alle aufgeführten Preise und Preisbestandteile sind Nettopreise, zu denen die 
jeweils gültige Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist. 
 

Des Weiteren verstehen sich die genannten Preise zzgl. folgender Bestandteile in der jeweils geltenden Höhe: 
 
Konzessionsabgabe 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich weiter um die von den TWN an den zuständigen Netzbetreiber auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen zu leistenden Zahlung zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden 
Konzessionsabgabe in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach dem jeweils 
zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe der 
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vereinbarten Konzessionsabgabensatz in der jeweils gültigen Höhe. Die Höhe 
der Konzessionsabgabe ist auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlicht. 
 

KWKG-Umlage nach §§ 26a und 26b KWKG 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich weiter um die vom zuständigen Netzbetreiber von den TWN auf Grund 
der Netznutzung der Belieferung des Kunden erhobenen Aufschläge nach Maßgabe des Gesetzes für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) in der jeweils geltenden Höhe (KWK-
Umlage). Die KWK-Umlage wird von den Übertragungsnetzbetreibern auf der Grundlage einer kalenderjährlich bis 
zum 25.10. für das jeweils folgende Kalenderjahr veröffentlichten Prognose auf der Internetseite der 
Übertragungsnetzbetreiber (derzeit: www.netztransparenz.de) und den Vorgaben des KWKG festgelegt. 
 
 
 
 

Technische Werke Naumburg GmbH 
Steinkreuzweg 9 
06618 Naumburg 

TWN Kundencenter 
Salzstraße 15/16 
06618 Naumburg 

Kontaktinfos 
Tel.: 03445 755-164  
E-Mail: kundenservice@twn-naumburg.de 



Umlage nach §19 Abstaz 2 StromNEV 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich weiter um die vom zuständigen Netzbetreiber von den TWN erhobenen 
und von den Übertragungsnetzbetreibern jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage nach § 19 
Absatz 2 StromNEV (§ 19 StromNEV-Umlage), die auf Grund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden anfällt, in 
der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der § 19 StromNEV-Umlage wird von den Übertragungsnetzbetreibern im 
Internet (derzeit: www.netztransparenz.de) veröffentlicht. 
 
Offshore-Netzumlage nach §17 f EnWG 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich weiter um die vom zuständigen Netzbetreiber von den TWN erhobene 
Offshore-Haftungsumlage nach § 17f Absatz 5 EnWG, die auf Grund der Netznutzung zur Belieferung des Kunden 
anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet, die für den 
Belastungsausgleich erforderlichen Aufschläge auf die Netzentgelte sowie die für die Berechnung maßgeblichen 
Daten spätestens zum 15.10. eines Jahres für das jeweils folgende Kalenderjahr im Internet (derzeit: 
www.netztransparenz.de) zu veröffentlichen. 
 
Abschaltbare Lasten-Umlage nach §18 AbLaV 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich weiter um die vom zuständigen Netzbetreiber auf Grund § 18 Absatz 1 
der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) von den TWN erhobene und von den Übertragungsnetzbetreibern 
jährlich für das jeweils folgende Kalenderjahr festgelegte Umlage (AbLaV-Umlage), die auf Grund der Netznutzung zur 
Belieferung des Kunden anfällt, in der jeweils geltenden Höhe. Die Höhe der AbLaV-Umlage wird von den 
Übertragungsnetzbetreibern im Internet (derzeit: www.netztransparenz.de) veröffentlicht. 
 
Stromsteuer 
 
Der zuvor genannte Energiepreis erhöht sich um die Stromsteuer in der jeweils geltenden Höhe (derzeit 2,05 
ct/kWh).  
  



Stromkennzeichnung 2022 
Technische Werke Naumburg GmbH 
 

 

 

 

 

Hinweis auf Schlichtungsstelle/BNetzA 
Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur stellt Ihnen Informationen über Ihre Rechte als Haushaltskunde  
und über Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung. 
 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice 
Postfach 8001/53105 Bonn 
Telefon: Mo.– Fr. von 9:00 Uhr – 15:00 Uhr 030 22480-500 oder 0180 5101000 – Bundesweites Infotelefon 
(Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreise max. 42 ct/min) 
Telefax: 030 22480-323 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de 
Bei Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle Energie beantragt werden.  
Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Angelegenheit nicht beidseitig zufriedenstellend gelöst wurde. 
 
Schlichtungsstelle Energie e. V. 
Friedrichstraße 133 
10117 Berlin 
Telefon: 030 2757240-0 
Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de 


